
Örtlicher Personalrat GHWRGS beim Staatliches Schulamt Tübingen, Uhlandstraße 15, 72072 Tübingen,  
Tel: 07071-999 02 204, personalrat@ssa-tue.kv.bwl.de 

 

                                                 

Teilpersonalversammlung für Arbeitnehmer*innen 
Mittwoch, 10.12.2025 von 14.00 – 16.00 Uhr 

Laiblinschule Pfullingen 
Kernerstr. 5, 72793 Pfullingen 
 

    Tagesordnung 
 

1. Begrüßung und Eröffnung 

2. Tätigkeitsbericht der Arbeitnehmer*innenvertretung 

3. Allgemeine Informationen der Schwerbehindertenvertretung                                                              
(Volker Kalessa, Schwerbehindertenvertreter am SSA Tübingen) 

4. Was unterscheidet Arbeitnehmer*innen von Beamt*innen? 
Praktisch-rechtliche Unterschiede und wichtiges Basiswissen zum Arbeitsverhältnis (Ulrike 
Biemann, Arbeitnehmer*innenvertreterin im BPR Tübingen) 

5. Verbesserung der Situation von Arbeitnehmer*innen 
Tarifforderungen, Entfristung, Direkteinstieg (Günther Thum-Störk, Tarifexperte) 

6. Verschiedenes und Möglichkeiten für Fragen an die Referent*innen 

 
 
 
 
 
 
Arbeitnehmer*innenvertreterinnen im ÖPR-TÜ   ÖPR-Vorsitzende im ÖPR-TÜ 
Simone Böttcher, Inger Einfeldt, Sabrina Rapp                                    Claus Manea, Kirsten Stengl-Mozer  

simone.boettcher@ssa-tue.kv.bwl.de    claus.manea@ssa-tue.kv.bwl.de 
inger.einfeldt@ssa-tue.kv.bwl.de     kirsten.stengl-mozer@ssa-tue.kv.bwl.de 
sabrina.rapp@ssa-tue.kv.bwl.de  

 

 

 

 

 

 

 

Zur Teilnahme 
bitte QR-Code 
scannen und 

online ausfüllen! 
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Der Personalrat lädt gemäß des LPVG alle beschäftigten Arbeitnehmer/innen (Lehrkräfte i.A., befristet Beschäftigte, Päd. 
Assistent*innen, Kirchliche Lehrkräfte und Beschäftigte „Lernen mit Rückenwind“) an den Grund-, Haupt-, Werkreal-, Real-, 
Gemeinschaftsschulen, Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren, sowie an den Schulkindergärten im Bereich des 
Staatlichen Schulamtes Tübingen zur Teilpersonalversammlung ein. Alle o.g. Beschäftigten haben das Recht, an der 
Personalversammlung teilzunehmen. Zur Anreise und Teilnahme ist den Beschäftigten Dienstbefreiung zu gewähren.  
Regelungen sind durch die Schulleitungen gemäß den örtlichen Gegebenheiten so zu treffen, dass die rechtzeitige Anreise 
gewährleistet ist. Die Personalversammlung ist nicht öffentlich. Reisekostenanträge können online über DriveBW gestellt werden. 
 

ANMELDUNG 

mailto:claus.manea@ssa-tue.kv.bwl.de
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